Hntrag auf eine Fahrzeug- und Lenker-Rechtsschutz-Versicherung I
fiir unselbsténdig Erwerbstdtige 7 | 90 Jahre ARAG.

|:| Neukunde |:| Konvertierung | |Polizzennummer

| | 10 Jahre ab dem Monatsersten des Folgemonates nach Vertragsbeginn (Hauptfélligkeit) | E |
Versicherungsbeginn (00:00 Uhr) Versicherungsende (00:00 Uhr) Vermittlernummer
Angaben zum Versicherungsnehmer

| [ Frau [ Herr ‘ ‘ ‘ | |

Anrede Titel Vorname Familienname Geburtsdatum
PLZ Wohnort StraBe Haus-Nr./Stiege/Stock/Tiir
Beruf Telefonnummer E-Mail-Adresse

Risikofragen (Beantwortung erforderlich)

o Sind oder waren Sie/eine mitversicherte Person bei einer C R (Vorversicherer anfiihren) »
Versicherung rechtsschutzversichert? [ NEIN
o Soll eine bestehende weitere Rechtsschutzversicherung neben [ JA (Versicherer anfiihren) »
ARAG aufrecht bleiben? C NEIN (Vor-)Versicherer, Ende (Vor-)Versicherung
eHaben Sie/eine mitversicherte Person in den letzten 24 Monaten Clun
Vertretungstatigkeiten eines Rechtsanwaltes in Anspruch genommen? [ NEIN
o Gehen Sie/eine mitversicherte Person einer selbstdndigen [ IR (Hinweis - Das Produkt ist fiir selbstéindig erwerbstdtige Personen nicht abschlieBbar.,)
Erwerbstatigkeit nach? I NEIN

Gewiinschter Versicherungsumfang
Unbegrenzte Versicherungsleistung (Fiir einzelne Leistungsbereiche gelten die in den Vertragsgrundlagen ausgewiesenen Kostengrenzen)

1 Motorfahrzeug alle Motorfahrzeuge
Fahrzeug-RS gem. Artikel 17.1.1.2 ARB fiir ein nicht betrieblich Fahrzeug-RS gem. Artikel 17.1.1.1 ARB fuir alle nicht betrieblich
genutztes Motorfahrzeug bis 3,5t Gesamtgewicht zu Lande genutzten Motorfahrzeuge zu Lande bis 3,5t Gesamtgewicht sowie
Hinweis: Sofern mehrere Fahrzeuge auf ein Wechselkennzeichen Anhéinger
angemeldet sind), ist die Variante , alle Motorfahrzeuge * zu wéhlen. Schadenersatz-RS, Ausfallsversicherung bis € 21.000,-,
Schadenersatz-RS, Ausfallsversicherung bis € 21.000,-, Straf-RS, Ermittlungs-Straf-RS bis € 21.000,-, Fiihrerschein-RS,
Straf-RS, Ermittlungs-Straf-RS bis € 21.000,-, Fuihrerschein-RS, Fahrzeug-Vertrags-RS, Fahrzeug-Versicherungsvertrags-RS,
Fahrzeug-Vertrags-RS, Fahrzeug-Versicherungsvertrags-RS, Steuer-RS, Lenker-RS (fiir den VN und seine Angehérigen)
Steuer-RS, Lenker-RS (nur fiir den VN)
Kennzeichen:
[]€ 104,05 (ohne SB) L] € 83,24 (mit SB) []€ 139,44 (ohne SB) L] € 111,55 (mit SB)

Bel Risikowegfall des Fahrzeuges bleibt der Lenker-Rechtsschutz fir den Bei Risikowegfall der Fahrzeuge bleibt der Lenker-RS fiir den Versicherungs-
Versicherungsnehmer Vertragsinhalt - Restorémic: € 33.30 nehmer und seine Angehdrigen Vertragsinhalt - Restpréimie: € 62,72 ohne SB
. . [PIREIISE S SR bzw.€ 50,18 mit SB.

Sonstige Angaben

Hinweise 1. Selbstbehalt: 10% der Schadenleistung, mind. € 100,-. Dieser entfdllt, wenn der Versicherungsnehmer einen von ARAG vorgeschlagenen Anwalt wahlt.
2. Die angegebenen Pramien sind Jahresbruttoprdmien inkl. 11% Versicherungssteuer und unterliegen einer Prémienanpassung (siehe Folgeseiten).

Gesamtjahresbruttoprdmie inkl. 11% Versicherungssteuer, Rabatte und Zuschlége €

Angaben zur Pradmienzahlung
[ jahrlich (3% Nachlass bei Zahlung mittels SEPA-Lastschrift) [ v jéhrlich [] % jahrlich ] monatlich (nur mit SEPA-Lastschrift)

[] SEPA-Lastschrift [] Zahlschein

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT (Erméchtigung)

Zahlungsempfénger: ARAG SE Direktion fiir Osterreich, Lehrbachgasse 11, 1120 Wien; Erste Bank IBAN: AT81 2011 1403 1001 7300

Ich erm&chtige / Wir erméchtigen ARAG SE Direktion fir Osterreich, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von ARAG SE Direktion fiir Osterreich auf mein / unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzuldsen. Ich kann / Wir kénnen
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN BIC Kontofiihrendes Institut
BIC und Institut sind nur dann anzugeben, wenn der IBAN nicht mit AT beginnt

UNTERSCHRIFT fur SEPA-Lastschrift-Mandat (Ermé&chtigung) Kontoinhaber (wenn abweichend von Antragsteller)

Erklérung: Durch die Unterschrift macht der Antragsteller die auf den Folgeseiten genannten Erklérungen und Hinweise zum Inhalt des Antrages, erkennt sie an und besta-
tigt, dass keine sonstigen Nebenabreden getroffen wurden und ihm vor Abgabe der Vertragserklérung die Produktinformationsblétter in Papier oder - wenn gewiinscht —
als PDF-Datei zur dauerhaften Speicherung libergeben wurden. Weiters erklért der Antragsteller durch seine Unterschrift, die auf den Folgeseiten beschriebenen Daten-
schutzhinweise fiir Antrége zur Kenntnis genommen zu haben.

Datum Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des Vermittlers

Antrag Fahrzeug-RS fiir unselbstandig Erwerbstétige - Tarif 01/2026 - Version 1.0



ERKLARUNGEN UND HINWEISE - WICHTIGE HINWEISE GEMASS § 252 VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ

Zusténdige Aufsichtsbehdrde: Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn

Vertragsgrundlagen:

Die Grundlage des Vertrages und des beschriebenen Versicherungsumfanges bilden das Versicherungsvertragsgesetz, der Antrag, der Prémientarif - Stand 01.01.2026, die Allgemeinen
Bedingungen fiir die Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2025) sowie die Ergéinzenden Bedingungen fiir die Rechtsschutz-Versicherung (ERB 2025). Auf sdmtliche mit ARAG SE Direktion
fiir Osterreich abgeschlossenen Versicherungsvertrdge ist dsterreichisches Recht anwendbar. Als ausschlieBlicher Gerichtsstand ist Wien vereinbart; § 48 Versicherungsvertragsgesetz
und § 14 Konsumentenschutzgesetz bleiben hiervon unberiihrt. Neben den im Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuch geregelten Umstdnden, die den Versicherungsnehmer berechtigen,
den Abschluss des Versicherungsvertrages zu widerrufen oder von diesem zuriickzutreten sind in § 5¢ Versicherungsvertragsgesetz besondere Riicktrittsrechte geregelt:

Belehrung tiber das Riicktrittsrecht nach § 5¢ Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)

(1) Sie kdnnen von |hrem Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in geschriebener Form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zurilicktreten.

(2) Die Riicktrittsfrist beginnt mit der Versténdigung vom Zustandekommen des Versicherungsvertrages (= Zusendung der Polizze bzw. Versicherungsschein), jedoch nicht, bevor Sie den
Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen einschlieBlich der Bestimmungen tiber die Pramienfestsetzung oder -dnderung und diese Belehrung tiber das Riicktrittsrecht
erhalten haben.

(3) Die Riicktrittserklarung ist zu richten an: ARAG SE Direktion fiir Osterreich, Lehrbachgasse 11, 1120 Wien, Telefax: (01) 153102-1923, E-Mail: info@arag.at . Zur Wahrung der Riick-
trittsfrist reicht es aus, dass Sie die Riicktrittserklérung vor Ablauf der Riicktrittsfrist absenden. Die Erkldrung ist auch wirksam, wenn sie in den Machtbereich lhres Versicherungsvertre-
ters gelangt.

(4) Mit dem Riicktritt enden ein allféllig bereits gewahrter Versicherungsschutz und |hre kiinftigen Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag. Hat der Versicherer bereits Deckung
gewdhrt, so gebiihrt ihm eine der Deckungsdauer entsprechende Prémie. Wenn Sie bereits Pramien an den Versicherer geleistet haben, die liber diese Pramie hinausgehen, so hat sie
Ihnen der Versicherer ohne Abzlige zuriickzuzahlen.

(5) lhr Riicktrittsrecht erlischt spatestens einen Monat, nachdem Sie den Versicherungsschein einschlieBlich dieser Belehrung tiber das Riicktrittsrecht erhalten haben, es sei denn, diese
Belehrung wdére derart fehlerhaft, dass sie Ihnen die Maglichkeit nimmt, Ihr Riicktrittsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuliben.

Belehrung iiber das Riicktrittsrecht nach § 8 Fern-Finanzdienstleistungsgesetz (FernFinG)

Wourde der Vertrag im Fernabsatz geschlossen, kann der Antragsteller vom Vertrag oder der Vertragserklérung binnen 14 Tagen ab Vertragsabschluss zurticktreten.

Anzeigepflicht - Geschriebene Form: Der Versicherungsnehmer (Antragsteller) ist allein fiir die Richtigkeit und Vollstéindigkeit der Angaben verantwortlich, auch wenn eine andere Person
deren Niederschrift vornimmt. Versicherungsantrége sowie sdmtliche Anzeigen und Erklérungen des Versicherungsnehmers (Antragstellers) miissen in geschriebener Form erfolgen.
Antragsbindungsfrist: An die Versicherungsantrdge halt sich der Antragsteller sechs Wochen gebunden. Die Frist beginnt ab Zugang des unterfertigten Antrages bei ARAG.

Beginn des Versicherungsschutzes: Die Antragstellung begriindet noch keinen Versicherungsvertrag. Erst ab Zugang der Polizze oder einer gesonderten Annahmeerklérung und recht-
zeitiger Pramienzahlung besteht Versicherungsschutz nach MaBgabe des Versicherungsvertrages. Versicherungsschutz vor Zugang der Polizze besteht nur bei einer vorldufigen Deckung
in dem vom Versicherer zugesagten Umfang.

Vertragsdauer: 10 Jahre

Friihzeitige Vertragsauflésung: Vereinbarte Geschéftsgebiihr gemaB § 40 VersVG: Es gilt als vereinbart, dass im Falle einer friihzeitigen Vertragsauflésung innerhalb eines Jahres nach
Vertragsbeginn eine Geschéftsgebiihr von 30% der Jahresnettopréimie, mindestens aber € 33,-, an ARAG zu entrichten ist.

Beschwerd 1 - Das Recht zur gerichtlichen Geltendmachung von Anspriichen bleibt durch eine Beschwerde unberiihrt.
Sie kénnen sich mit [hrem Anliegen an folgende Stellen wenden:
- ARAG SE Direktion fiir Osterreich; Lehrbachgasse 11, 1120 Wien Telefax: (01) 53102-1923, Telefon: (01) 53102-1600, E-Mail: beschwerde@arag.at

Verband der Versicherungsunternehmen Osterreichs (VVO), Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien, Telefon: (01) 71156-250, https://vvonet.vvo.at/vvonet_Informations_Beschwerdestelle
Staatlich anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle, https://www.verbraucherschlichtung.at/

Die ARAG SE Direktion fiir Osterreich entscheidet im Einzelfall, ob sie sich an einem Schlichtungsverfahren beteiligt.

Beschwerdestelle liber Versicherungsunternehmen im Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Abteilung I11/A/3, Stubenring 1, 1010 Wien,

E-Mail: versicherungsbeschwerde@sozialministerium.gv.at

Pramienanpassung nach dem Verbraucherpreisindex 2020
1. In Verbrauchervertréigen und in Vertréigen, deren Abschluss zum Betrieb eines Unternehmens gehéren, gilt als vereinbart:

1.1.  Die Pramie ist die Gegenleistung fiir das Leistungsversprechen der ARAG. ARAG benétigt die Pramie, damit sie ihre Leistungsverpflichtungen in allen versicherten Schaden-
fallen erfiillen kann. Kosten der Rechtsverfolgung und Streitwerte veréindern sich mit der Zeit. Diese Verdnderungen werden durch Anderungen des von der Statistik Austria
verdffentlichten Gesamtindex der Verbraucherpreise (VPI) abgebildet. Die Prémie Ihres Rechtsschutzvertrages erhéht und vermindert sich deshalb in gleichem MaBe wie der
von der Statistik Austria verdffentlichte Gesamtindex der Verbraucherpreise (VPI) 2020 (Prdmienanpassung). Entféllt der VPI, wird die Prémienanpassung anhand des amtlich
an seine Stelle tretenden Nachfolgeindex vereinbart.

1.2. Die bei Vertragsabschluss der Prémie zugrunde liegende Indexziffer des VPl 2020 ist aus dem Versicherungsschein (Polizze), die Indexziffer des VPl 2020 nach einer
erfolgten Prémienanpassung aus der Mitteilung der ARAG zur Préamienanpassung ersichtlich (Ausgangsindices).

1.3.  Fiir die Berechnung der Anderung wird jeweils der Zeitraum eines Jahres herangezogen. Die Prémienanpassung erfolgt einmal jahrlich, sofern sich die Indexziffer des VPI
2020 gegentiber dem jeweiligen Ausgangsindex um mehr als 0,5% erhéht oder vermindert hat.

Betragt der Unterschied nicht mehr als +/- 0,5%, unterbleibt eine Pramienanpassung, doch ist der Unterschied bei der néchsten Prémienanpassung zu beriicksichtigen.
14.  Die Prémienanpassung wird zur Hauptfélligkeit der Prémie (siehe Artikel 12.2. ARB letzter Satz) rechtswirksam. Die erste Prémienanpassung nach Vertragsabschluss
erfolgt zu derjenigen Hauptfdlligkeit der Prémie, die mindestens drei Monate nach Vertragsbeginn liegt.
2.  Nurin Verbrauchervertrégen gilt weiters als vereinbart:
ARAG wird den Versicherungsnehmer schriftlich frithestens vier Wochen und spdtestens drei Wochen vor der Hauptfalligkeit der Prémie lber die Prdmienanpassung informieren.
Der Versicherungsnehmer ist dann berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Zugang der Information tiber die Pramienanpassung zu kiindigen. Nimmt der Versicherungs-
nehmer dieses Kiindigungsrecht wahr, endet der Vertrag zu der Hauptfdilligkeit, zu der die Prémienanpassung wirksam geworden ware. ARAG wird den Versicherungsnehmer in der
Mitteilung zur Prémienanpassung auf dieses Kiindigungsrecht hinweisen.
Ausgangsindex: April 2025, Indexziffer: 127,60.

Selbstbehalt (Anmerkung: sofern vereinbart): Der Versicherungsnehmer tréigt von den pro Versicherungsfall entstehenden Kosten einen Selbstbehalt von 10 % der Schadenleistung,
mindestens aber € 100,-. Wahlt der Versicherungsnehmer einen von ARAG vorgeschlagenen Rechtsvertreter oder erfolgt die Vertretung in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
durch einen gem. Art. 10.3. ARB und Art. 10.4. ARB von ARAG ausgewdhlten Rechtsvertreter, tragt ARAG die Kosten gem. Art. 6 ARB voll. Gleiches gilt auch, wenn gem. Art. 10.2. ARB
eine Interessenkollision bei ARAG entstanden ist und der Versicherungsnehmer einen Rechtsvertreter frei wahlt.

SEPA-Lastschriftverfahren: Wird die SEPA-Lastschrift nicht eingeldst oder riickgebucht, erfolgt die Umstellung auf jahrliche Zahlungsweise mit Zahlschein. Ein allenfalls gewdhrter Pramiennach-
lass bei jahrlicher Zahlung mittels SEPA-Lastschrift entféllt in diesen Fallen.

Weitere Hinweise: Die vereinbarte Tarifprémie ist aufgrund der im Tarif angegebenen Tarifmerkmale ermittelt worden. Eintretende Anderungen dieser Tarifmerkmale sind dem Versicherer
wahrheitsgemdB und unverziiglich mitzuteilen. Wir verweisen auf Art. 13 ARB. Folgeprdmien sind jeweils am 01. des Falligkeitsmonats zu zahlen.

ARAG SE Direktion fiir Osterreich, 1120 Wien, Lehrbachgasse 11, Telefon (01) 531 02-0*, Telefax (01) 531 02-1923; Internet: https://www.ARAG.at
Handelsgericht Wien, FN 384736p; UID: ATU67380309. ARAG SE, 40472 Dusseldorf, ARAG Platz 1, Sitz und Registergericht: Disseldorf HRB 66846
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Datenschutzhinweise fiir Antrége auf Abschluss eines Versicherungsvertrages

Hiermit informieren wir Sie iiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die ARAG SE Direktion fiir Osterreich und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte. Fir weitere Auskiinfte kdnnen Sie sich gerne per E-Mail an datenschutz@arag.at oder per Post an uns wenden.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG), der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), des Datenschutzgesetzes (DSG) sowie aller weiteren maBgeblichen Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benstigen wir von lhnen die im Antragsformular abgefragten Angaben fiir den Abschluss des Vertrages. Wir verarbeiten diese perso-
nenbezogenen Daten, um das von uns zu {ibernehmende Risiko bestimmen und einschd&tzen zu kénnen. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur
Abwicklung des Vertragsverhdltnisses, z.B. zur Rechnungsstellung falliger Prdmien. Angaben zum Schaden bendtigen wir, um priifen zu kdnnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten ist
und um fiir die Wahrnehmung |hrer rechtlichen Interessen sorgen zu kénnen. Gegebenenfalls kann im Schadensfall die Verarbeitung eines Strafregisterauszuges erforderlich sein.

Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung lhrer Daten nicht méglich. Darliber hinaus ben&tigen wir ihre personenbezogenen Daten zur
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fiir die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten fiir vorvertragliche und vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur ausreichenden Kapitalausstattung von Versicherungsunternehmen oder handelsrechtlicher Aufbe-
wahrungspflichten). Als Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen des Art. 6 DSGVO tiber die eigentliche Erfiillung des Vertrages hinaus, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. Dies kann
z. B. der Fall sein:

- zur Gewdhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs.
zur Briefwerbung fiir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fiir andere Produkte der Unternehmen der ARAG-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie zur Markt- und
Meinungsforschung unseres Unternehmens, soweit Sie der Nutzung lhrer Daten dafiir nicht widersprochen haben,
um uns vor wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteilen zu schiitzen, holen wir vereinzelt zur Feststellung des allgemeinen Zahlungsverhaltens sowie zur Risikopriifung manuell
personenbezogene Daten Uber fiir Bonitatsauskiinfte zertifizierte Unternehmen wie den KSV von 1870 oder Bisnode ein. Aus den gleichen Griinden holen wir vereinzelt Auskiinfte
aus den &ffentlichen Bichern (beispielsweise dem Grundbuch oder dem Firmenbuch) ein.
ggf. zur Verhinderung und Aufkl@rung von Straftraten, insbesondere von Versicherungsbetrug,
zur Effizienzsteigerung der Prozesse unserer Antrags-/Schadenfallbearbeitung durch den Einsatz kiinstlicher Intelligenz

Es erfolgen keine automatisierten Verarbeitungen ihrer Daten im Sinne von Artikel 22 Absé&tze 1 und 4 DSGVO.

Kategorien von Empféingern der personenbezogenen Daten
Zur Beurteilung, ob und unter welchen Bedingungen ein Versicherungsvertrag abgeschlossen, gecindert oder fortgesetzt wird sowie nach Eintritt des Versicherungsfalles zur Beurteilung
und Erflillung unserer Leistungsverpflichtung kann es in bestimmten Féllen (Vorversicherung, Doppelversicherung, Teilungsabkommen zwischen den Versicherern, Organisation von
Musterverfahren, gesetzlichen Forderungstibergang) notwendig sein, Personenidentifikationsdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse) und Daten zum Versicherungsfall an
o |lhren Rechtsvertreter
e |hren bevollmdachtigten Vermittler
o andere die Schadenversicherung in Osterreich betreibende Versicherungsunternehmen
zu Ubermitteln.
Sollten lhre Anspriiche im Schadenfall auBerhalb von Osterreich geltend zu machen sein, so tibermitteln wir lhre personenbezogenen und den Schadenfall betreffenden Daten an
o CED Austria GmbH, 1150 Wien, Mariahilfer StraBe 136/Top 2.07 (FN 50016d), welche in unserem Auftrag fiir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen im Ausland sorgt.
Soweit dies nicht fiir die Durchsetzung ihrer Anspriiche in einem Schadensfall oder zur Wahrung berechtigter Interessen der ARAG oder eines Dritten erforderlich ist, erfolgt keine
Ubermittlung Ihrer Daten an Drittlédnder oder internationale Organisationen im Sinne der DSGVO.
Werden Sie in Ihren Versicherungsangelegenheiten von einem durch Sie bevollmd&chtigten Vermittler betreut, so tibermitteln wir an
e den Vermittler die notwendigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, damit dieser Sie entsprechend betreuen und beraten kann. Jeder dieser Vermittler ist seinerseits wiede-
rum verpflichtet, die Bestimmungen der DSGVO und seine besonderen Geheimhaltungspflichten zu beachten.

Wir bedienen uns zur Erfillung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil zusatzlicher Dienstleister die bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fiir uns tibernehmen.

Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern personenbezogene Daten, solange dies fiir die Durchfiihrung des Vertrages erforderlich ist und darliber hinaus, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

Gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich aufgrund unternehmens- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten wie dem Unternehmensgesetzbuch, der Bun-
desabgabenordnung oder dem Finanzmarkt-Geldwdschegesetz. Die steuerlichen Fristen zur Aufbewahrung betragen in der Regel sieben Jahre nach Ende des Vertrags, sofern innerhalb
der Vertragszeit kein Schadensfall eréffnet wurde. Die fiir den Vertrag maBgeblichen zivilrechtlichen Regelungen zur Verjéhrung sehen eine Verjahrungsfrist zwischen drei und dreiBig
Jahren vor. Zur Wahrung von berechtigten Interessen kénnen die Daten daher fiir diesen Zeitraum gespeichert werden.

Betroffenenrechte

Sie kénnen unter der o.g. Adresse Auskunft nach Art. 15 DSGVO tiber die zu lhrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kdnnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen
nach Art. 16 DSGVO die Berichtigung oder nach Art. 17 DSGVO die Léschung lhrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrdnkung der Verarbeitung Ihrer Daten nach
Art. 18 DSGVO sowie nach Art. 20 DSGVO ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, géngigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO), kénnen Sie dieser Verarbeitung aus Griinden, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO widersprechen. Nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO haben Sie dariiber hinaus das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu Zwecken
der Direktwerbung zu widersprechen.

Dariiber hinaus haben Sie das Recht, sich an eine datenschutzrechtliche Aufsichtsbeh&rde zu wenden. In Osterreich ist dies die Osterreichische Datenschutzbehérde, Barichgasse
40-42, 1030 Wien.

ARAG SE Direktion fiir Osterreich, 1120 Wien, Lehrbachgasse 11, Telefon (01) 531 02-0*, Telefax (01) 531 02-1923; Internet: https://www.ARAG.at
Handelsgericht Wien, FN 384736p; UID: ATU67380309. ARAG SE, 40472 Dusseldorf, ARAG Platz 1, Sitz und Registergericht: Disseldorf HRB 66846
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Rechtsschutzversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen: ARAG SE Direktion fiir Osterreich

Produkte: Familien-Rechtsschutz, 60plus-Rechtsschutz, Privat-Rechtsschutz fiir Selbstindige, Unfall-Rechtsschutz fir
unselbstandig Erwerbstatige, Fahrzeug- und Lenker-Rechtsschutz fur unselbstandig Erwerbstatige

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Uberblick. Es ist daher nicht vollstindig. Die vollstindigen Informationen finden
Sie in den Vertragsunterlagen, namlich dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein, den Aligemeinen und
Erganzenden Bedingungen fiir die Rechtsschutzversicherung (ARB/ERB) und der Leistungsiibersicht. Damit Sie

umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.
Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten lhnen eine Rechtsschutzversicherung an. Bei der Rechtsschutzversicherung sorgen wir in den im Vertrag um-
schriebenen Bereichen fiir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen und tragen die Ihnen dabei entstehenden Kosten.

/\1 Was ist versichert? A Was ist nicht versichert?

v" Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Wir kénnen nicht alle denkbaren Streitigkeiten
vereinbarte Rechtsschutzbausteine. Diese versichern. Sonst mussten wir erheblich héhere
decken die jeweils vereinbarten Rechtsbereiche Versicherungspramien vereinbaren. Deshalb sind
ab, zum Beispiel den privaten und/oder den einige Rechtsangelegenheiten sachlich, zeitlich oder
beruflichen Lebensbereich und/oder den ortlich ausgeschlossen, zum Beispiel:
verkehrsrechtlichen Bereich. X Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kriegen,

v" Im Familien-Rechtsschutz und 60plus- Terroranschlagen, inneren Unruhen, Streiks
B e e omum X Stligkiten wegen dr Ercung u
wéhleng ’ Finanzierung von Gebauden

Was sind die wichtigsten wihlbaren-Bausteine in X Streitigkeiten um Spiel- oder Wettvertrage oder

den jeweiligen Produkten? um Gewinnzusagen

Familien-Rechtsschutz, 60plus-Rechtsschutz und X Streitigkeiten wegen Vermégensveranlagungen

Privat-Rechtsschutz fiir Selbsténdige: X Streitigkeiten aus bestimmten Rechtsbereichen

v Fahrzeug-Rechtsschutz wie dem Gesellschafts-, Kartell- und Wett-

v" Lenker-Rechtsschutz bewerbsrecht;

v Beratungs-Rechtsschutz In den versicherbaren Bausteinen sind teils besonde-

v AllgErneer SR e e e re Risiken ausgeschlossen, wie zum Beispiel:

v Allgemeiner Schadenersatz-Rechtsschutz X Bagatellstrafen im Kfz-Verwaltungsstrafverfahren

v Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz X Totungsdelikte im Allgemeinen Straf-

¥’ Rechtsschutz in Arbeits- u. Dienstrechtssachen Rechtsschutz

v Sozialversicherungs-Rechtsschutz X Scheidungsverfahren im Familien-Rechtsschutz.

v Liegenschafts-Rechtsschutz

v" Rechtsschutz in Erbrechtssachen Gibt es Deckungsbeschrinkungen?

v" Rechtsschutz in Familienrechtssachen L . I .

v Daten-Rechtsschutz Fur einige Leistungen gilt eine Wartefrist:

Unfall-Rechtsschutz fiir unselbsténdig Erwerbstétige:
Allgemeiner Straf-Rechtsschutz

Allgemeiner Schadenersatz-Rechtsschutz

v Fahrzeug-Rechtsschutz

AN

Fahrzeug- und Lenker-Rechtsschutz fiir unselb-
sténdig Erwerbstétige:

v Fahrzeug-Rechtsschutz

Welche Kosten iibernehmen wir?

Wir zahlen die zur Rechtsverfolgung notwendigen
Kosten. Versichert sind insbesondere:

v" Das gesetzlich vorgeschriebene Honorar des
Rechtsanwalts in versicherten Gerichts- und
Verwaltungsverfahren

Kosten der auRergerichtlichen Rechtsvertretung,
soweit dies vereinbart ist

Gerichtsgebuhren

Vom Gericht aufgetragene Vorschiisse flr
Zeugen und Sachverstandige

Kosten des Prozessgegners, wenn Sie
verpflichtet sind, diese zu tragen

Kosten einer Mediation

AN NN

Versicherungsschutz erhalten Sie nur fir
Streitigkeiten, wenn der Versicherungsfall nach
Ablauf der Wartefrist eingetreten ist.

Eine Streitigkeit hat mehrere Ursachen.
Versicherungsschutz haben Sie nur, wenn die
erste Ursache nach Versicherungsbeginn liegt.

Wenn ein Selbstbehalt vereinbart wurde, miissen
Sie fiir jeden Versicherungsfall die Kosten in
Hoéhe des vereinbarten Selbstbehaltes tragen.

In einzelnen Rechtsschutzbausteinen wie bei-
spielsweise dem Erbrechtsschutz werden Kosten
nur bis zur vereinbarten Héhe Gbernommen
(Kostenbegrenzungen). Fur unterschiedliche
Bausteine kénnen unterschiedliche Kosten-
begrenzungen bestehen. Die jeweiligen Kosten-
begrenzungen entnehmen Sie lhrem Antrag,
dem Versicherungsschein und den dem Vertrag
zu Grunde liegenden Allgemeinen und Ergan-
zenden Bedingungen fir die Rechtsschutzversi-
cherung.

ARAG SE Direktion fiir Osterreich, 1120 Wien, Lehrbachgasse 11, registriert beim Handelsgericht Wien, FN 384736p
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. Wo bin ich versichert?

v Im Fahrzeug-Rechtsschutz, im Lenker-Rechtsschutz, im Allgemeinen Schadenersatz-Rechtsschutz und im
Allgemeinen Straf-Rechtsschutz haben Sie Versicherungsschutz in Europa und in bestimmten auRRereuropaischen
Gebieten.

v Im Liegenschafts-Rechtsschutz, im Rechtsschutz in Erbrechtssachen, im Rechtsschutz in Familienrechtssachen
und im Daten-Rechtsschutz haben Sie Versicherungsschutz, wenn das Verfahren in Osterreich stattfindet.

v Inden Ubrigen Rechtsschutz-Bausteinen haben Sie Versicherungsschutz fiir Verfahren in der Europaischen Union,
der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island, dem Vereinigten Kénigreich GroRbritannien und Nordirland.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Es bestehen zum Beispiel folgende Pflichten:

— Sie mussen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemaf und vollstandig beantworten.

— Informieren Sie uns, wenn lhre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geandert werden miissen.

— Im Schadensfall miissen Sie uns unverziglich, vollstandig und wahrheitsgemaf iber den Sachverhalt informieren.

—  Kostenverursachende Maflnahmen missen Sie mit uns abstimmen.

— Sie mussen dafiir Sorge tragen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung so gering wie moglich gehalten werden.
Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt befragen.

Wann und wie zahle ich?

Die erste Pramie miissen Sie spatestens 14 Tage nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Je nach Vereinbarung
zwischen uns zahlen Sie die weiteren Pramien monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich. Sie kénnen uns die
Pramie mit Zahlschein oder Online Uberweisen oder uns ermachtigen, die Pramie von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?

Beginn:_Wie im Versicherungsschein vereinbart, sofern Sie die erste Pramie rechtzeitig zahlen.

Ende:

— Vereinbarte Vertragsdauer betragt weniger als 1 Jahr: Der Versicherungsvertrag endet zum vereinbarten Zeitpunkt
ohne Kiindigung.

— Vereinbarte Vertragsdauer betragt 1 Jahr oder langer: Der Versicherungsvertrag endet nach Vertragsablauf nur,
wenn Sie kiindigen oder wir den Vertrag kiindigen.

— In bestimmten Fallen des Artikels 15 der Allgemeinen Bedingungen fiir die Rechtsschutzversicherung (ARB)
kénnen wir den Vertrag vorzeitig kiindigen.

m Wie kann ich den Vertrag kiindigen?
— Bei vereinbarter Vertragsdauer von 3 Jahren oder langer kdnnen Sie den Vertrag mit einer geschriebenen

Nachricht zum Ende des 3. Versicherungsjahres und danach jahrlich zum Ende des Versicherungsjahres kiindigen
— mit einer Kiindigungsfrist von 1 Monat.

— Bei vereinbarter Vertragsdauer von weniger als 3 Jahren konnen Sie den Vertrag jahrlich zum Ende des
Versicherungsjahres mit einer geschriebenen Nachricht kiindigen — mit einer Kuindigungsfrist von 3 Monaten.

— In bestimmten Fallen des Artikels 15 der Allgemeinen Bedingungen fiir die Rechtsschutzversicherung (ARB)
koénnen Sie den Vertrag vorzeitig kiindigen.

— Dartber hinaus kann der Vertrag aus weiteren gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Griinden vorzeitig mit
einer geschriebenen Nachricht gekiindigt werden.

— Informationen zu den Ihnen zustehenden Ricktrittsrechten enthalten die Erklarungen und Hinweisen zum Antrag.

ARAG SE Direktion fiir Osterreich, 1120 Wien, Lehrbachgasse 11, registriert beim Handelsgericht Wien, FN 384736p
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	ERKLÄRUNGEN UND HINWEISE - WICHTIGE HINWEISE GEMÄSS § 252 VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ
	Belehrung über das Rücktrittsrecht nach § 8 Fern-Finanzdienstleistungsgesetz (FernFinG)
	Wurde der Vertrag im Fernabsatz geschlossen, kann der Antragsteller vom Vertrag oder der Vertragserklärung binnen 14 Tagen ab Vertragsabschluss zurücktreten.
	Anzeigepflicht - Geschriebene Form: Der Versicherungsnehmer (Antragsteller) ist allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben verantwortlich, auch wenn eine andere Person deren Niederschrift vornimmt. Versicherungsanträge sowie sämtliche ...
	Antragsbindungsfrist: An die Versicherungsanträge hält sich der Antragsteller sechs Wochen gebunden. Die Frist beginnt ab Zugang des unterfertigten Antrages bei ARAG.
	Beginn des Versicherungsschutzes: Die Antragstellung begründet noch keinen Versicherungsvertrag. Erst ab Zugang der Polizze oder einer gesonderten Annahmeerklärung und rechtzeitiger Prämienzahlung besteht Versicherungsschutz nach Maßgabe des Versicher...
	Vertragsdauer: 10 Jahre
	Frühzeitige Vertragsauflösung: Vereinbarte Geschäftsgebühr gemäß § 40 VersVG: Es gilt als vereinbart, dass im Falle einer frühzeitigen Vertragsauflösung innerhalb eines Jahres nach Vertragsbeginn eine Geschäftsgebühr von 30% der Jahresnettoprämie, min...
	Prämienanpassung nach dem Verbraucherpreisindex 2020
	SEPA-Lastschriftverfahren: Wird die SEPA-Lastschrift nicht eingelöst oder rückgebucht, erfolgt die Umstellung auf jährliche Zahlungsweise mit Zahlschein. Ein allenfalls gewährter Prämiennachlass bei jährlicher Zahlung mittels SEPA-Lastschrift entfällt...
	Weitere Hinweise: Die vereinbarte Tarifprämie ist aufgrund der im Tarif angegebenen Tarifmerkmale ermittelt worden. Eintretende Änderungen dieser Tarifmerkmale sind dem Versicherer wahrheitsgemäß und unverzüglich mitzuteilen. Wir verweisen auf Art. 13...
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